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 Beschlussvorlage 2014-2019/SR-158 

Status:  öffentlich 
 

Fachbereich FB Verwaltung/Bürgerservice  Erstellungsdatum: 01.09.2016 
Verfasser Achim Schmechtig  Aktenzeichen 37.11.00 
 

Betreff: 
Berufung des stellvertretenden Ortswehrleiters der Ortsfeuerwehr Tucheim 

 

 

Beratungsfolge: Abstimmung 

Sitzungsdatum Gremium Zuständigkeit Ja Nein Ent Bef 

15.09.2016 Hauptausschuss Vorberatung 
22.09.2016 Stadtrat der Stadt Genthin Entscheidung 

    

 Ergebnis der Abstimmung:  beschlossen  abgelehnt 

Beschlussvorschlag: 
Der Stadtrat der Stadt Genthin beschließt auf der Grundlage des Brandschutz- und 
Hilfeleistungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt, der Laufbahnverordnung für Mitglieder 
Freiwilliger Feuerwehren LSA sowie des Beamtengesetzes des Landes Sachsen-Anhalt die Funktion 
des stellvertretenden Ortswehrleiters der Ortsfeuerwehr Tucheim durch 
 
Herrn Marcus Stingl, geb. am 07.05.1986 
wohnhaft Gartenstraße 13, Tucheim, 39307 Genthin, 
 
zu besetzen. 
 
Herr Marcus Stingl wird mit Wirkung vom 22.09.2016 für die Dauer von 6 Jahren zum 
stellvertretenden Ortswehrleiter der Ortsfeuerwehr Tucheim in das Ehrenbeamtenverhältnis auf Zeit 
berufen. 
 
 
 
 
 
(Thomas Barz) 
Bürgermeister 
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Sachverhalt: 
Der stellvertretende Ortswehrleiter wird gemäß § 15, Absatz 3, des Brandschutz- und 
Hilfeleistungsgesetzes LSA für die Dauer von 6 Jahren berufen. 
Herr Marcus Stingl wurde im April 2010 durch die Stadt Genthin erstmalig in diese Funktion berufen, 
nach Ablauf des Berufungszeitraumes machte sich ein Vorschlagsverfahren zur Neubesetzung der 
Funktion erforderlich. 
In der Mitgliederversammlung der Angehörigen der Ortsfeuerwehr Tucheim am 02.04.2016 haben die 
aktiven Mitglieder personelle Vorschläge zur Wahl unterbreitet. 
Der Vorschlag für Herrn Marcus Stingl wurde einstimmig bestätigt. 
Auf Grund der in der neuen Laufbahnverordnung für Mitglieder Freiwilliger Feuerwehren geforderten 
Führungsausbildung als „Zugführer“, welche Herr Stingl nicht nachweisen konnte, wurde ihm 
zunächst durch den Träger der Feuerwehr am 06.04.2016 die befristete Wahrnehmung der Funktion 
übertragen. 
Nunmehr verfügt Herr Stingl über den notwendigen Lehrgangsabschluss.  
Somit kann Herr Stingl die zur Funktionsübertragung geforderten Qualifikationen „Leiter einer 
Feuerwehr“ und „Zugführer“ nachweisen.  
 
Der Stadtrat der Stadt Genthin wird gebeten, dem Vorschlag der aktiven Feuerwehrangehörigen 
zuzustimmen und Herrn Marcus Stingl zum stellvertretenden Ortswehrleiter der Ortsfeuerwehr 
Tucheim zu berufen. 
 
Rechtsgrundlage:  
Brandschutz- und Hilfeleistungsgesetz LSA,  
Laufbahnverordnung-FF LSA, 
Beamtengesetzes LSA 
 
 
 
Anlagen:  
Keine  
 
 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
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